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RS OGH 1984/10/3 3Ob103/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1984

Norm

EO §268

EO §274

EO §280 Abs1

Rechtssatz

Unter Versendung an einen anderen Ort zum Zwecke des Verkaufs ist jede Versendung von gepfändeten

Gegenständen von dem Ort, an dem sie sich be8nden, zur Erzielung eines höheren Erlöses zu verstehen, so auch die

Versendung an eine gerichtliche Auktionshalle und auch an das Dorotheum. Auch zum freihändigen Verkauf können

Gegenstände an einen anderen Ort versendet werden.
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